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7-88! Anfragen der Ratsmitglieder

ihre Anfrage vom 21.08.2019 (Az. WF-2019-0017) zu Niederschlagwassergebühren /
Umweltaspekte bei Ökopflaster, Rasengittersteinen u.ä.

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Klein,

mit Anfrage vom 20.08.2019 bitten Sie um Auskunft, ob die Stadt Bergisch Gladbach Rasen-
gittersteine, Okopflaster, Pfiastersteinsysteme mit Gitterfugen, Drainsteine sowie mit Filter-
steinen versehene Grundstücksflächen als Flächen ansieht, die versiegelt oder teilversiegelt
sind und somit Entwässerungsgebühren für den Bauherrn zur Foige haben.

Hierzu teile ich Ihnen folgendes mit:

Die Erhebung von Niederschlagwassergebühren ist in $ 5 der Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung der Stadt Bergisch Gladbach geregelt. Hiernach ist die
Quadratmeterzahl der bebauten, von Bauteilen überdeckten und/oder befestigten Grund-
stücksflächen, von denen Niederschlagwasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebun-
den in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann, Grundlage für die Gebührenberech-
nung.

Nach ständiger Rechtsprechung des VG Köln liegt eine nicht leitungsgebundene Zuleitung
insbesondere dann vor, wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch Nie-
derschlagwasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Zuwegungs- und Stell-
platzfiächen, die mit den von Ihnen genannten Pflasterelementen versehen sind, sind grund-
sätzlich „befestigte Flächen“ im Sinne der zitierten Satzungsbestimmung und somit gebüh-
renpflichtig. Denn unter „Befestigung“ ist nach der Rechtsprechung jede von der natürlichen
Beschaffenheit abweichende Verdichtung zu verstehen.
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Weitergehend wendet die Stadt Bergisch Gladbach aus Gründen der Verwaltungsvereinfa-
chung einen „Wahrscheinlichkeitsmaßstab" im Sinne von & 6 Abs. 3 Satz 2 Kommunalabga-
bengesetz als Gebührenmaßstab an.

Bei einem solchen Wahrscheinlichkeitsmaßstab ist die Stadt — anders als beim Wirklich-
keitsmaßstab - nicht gehalten, Aspekte wie eine Teilversickerung aufgrund von Ökopflaster
bei der Gebührenermittlung zu berücksichtigen. Daher können solche „Umweltaspekte“ auch
nicht in die Gebührenermittlung einfließen.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung
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